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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar­
keit des ZUlassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Si!Jchkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und l3auarten 
betrauten Personen nach den § '17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder­
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt 99f. auch fOr Im Rahmen des Abk.ommens Ober den EuroP~lschen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige 
Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau­
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescl1eini­
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson­
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertrelber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen­
der R.egelungen In den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ~ur Verfü­
gung zu stellen und darauf hin~uwelsen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung Sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufslchtllchen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufslchtllche Zulassung darf nur vollständig vervlelfilltlgt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau­
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dOrfen der allgemeinen bauaufslcht­
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung wird widerruflich erteilt. Die t:lestlmmungen der 
allgemeinen bauaufslchtllchen Zulassung können nachträglich ergänzt und ge~ndert 

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 ZUlassungsgegenstand 
1.1.1 Die allgemeine bau1lufsichtllche Zulassung gilt für die Herstellung des dämmschichtbilden­

den Baustoffs, "Curaflam Inject BS+KlO" genannt, und seine Verwendung für Bauteile 
und Sonderbauteile, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden 
und bei denen er fOr die Einstufung der Bauteile in eine Feuerwiderstandsklasse nach 
DIN 4102 oder nach DIN EN 13501 erforderlich ist. 

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines warmedammenden 
Schaums im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Öffnungen werden durch den sich 
bildenden Schaum ausgefüllt. Der Baustoff entwickelt dabei keinen nennenswerten Bläh­
druck. 

1.1.2 Der dämmschichtbildende Baustoff "Curaflam InJect BS .. KlO" Ist ein normalentflamm­
barer BaustOff, BaustoffklaS5e DlN 4102-B2 nach DIN 4102-1'. 

1.1.3 "Curaflam InJect BS+KIO" ist ein kittartiger, unter Hitzeeinwirkung aufschäumender Bau­
stoff In den Farbtönen weiß und grau, der im Wesentlichen aus blähfähigen Substanzen 
und Bindemittel besteht. 

1.2 Anwendungsbereich 

1.2.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fOr solche Anwendung~fälle, bel denen 
im Brandfall der W~rmedurchtrltt durch Fugen und Öffnungen zwischen oder im [nnern 
von werksmäßig vorgefertigten Elementen feuerwider$tand$f~hlger ßauteile und Sonder· 
bauteile durch das Aufschäumen des Baustoffs behindert werden soll. 

1.2.2 Die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung gilt nicht für die großflächige Verwendung des 
BaustOffS als dämmSChichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberfläche von Bauteilen 
zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile. 

1.2.3 Unbeschadet dieSer allgemeinen bauaufslchtllchen Zulassung bedürfen Bauteile und 
Sonderbauteil", in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis Ihrer Feuerwider­
standsklasse eines allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfleugnisses oder einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung (Je nach Bauprodukt oder Bauart). Die in diesen Nachweisen 
enthalt",nen Konstruktionseinzelheiten bezüglich der Verwendung des Baustoffs sind zu 
beachten (z. B. bezüglich der erforderlichen Mengen und Mindestdlcken). 

1.2.4 Der Baustoff darf nicht in Feuchträumen oder Bereichen mit hoher Feuchtebeanspruchung 
eingesetzt werden. Er darf ständiger, unmittelbarer Nässe (z. B. nicht abtrocknendes 
Schwitzwasser) sowie unmittelbaren WItterungseinflüssen - wie insbesondere Schlag­
regen, Frost·Tau-Wechsel, UV Einstrahlung - nicht ausgesetzt werden. 

1.2.5 Der Baustoff darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen er Beanspruchungen 
durch Chemikalien ausgesetzt sein kann. 

1.2.6 Der Baustoff darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen er Beans 
durch Lösemittel ausgesetzt sein kann, 

1.2.7 Der Baustoff darf nicht mit Anstrichen versehen werden. 

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von ßaustoffen und ßautellen; Baustoffe;' BegrIffe, Anforderungen und 
Prüfun9~n 
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2 Bestimmungen für das Bauprodukt 
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 "Curaflam Inject BS+KlO" ist ein kittartiger Baustoff, der unter Hitzewirkung aufschäumt 

und der im Wesentlichen aus bl1ihfllhigen Substanzen und Bindemittel bestehen muss. 

Die beim Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin hinterlegte Zusammensetzung ist 
einzuhalten. 

2.1.2 Der Baustoff muss im Lieferzustand hinsichtlich seiner Eigenschaften folgende Werte 
geprüft nach den "Zulassungsgrundsätzen für dämmschichtbildende Baustoffe" des 

Deutschen Instituts für 6autechnlk, Berlln - einhalten: 

- Dichte: 1200 kg/m' bis 1260 kg/m 
Gehalt an nichtflüchtigen Anteilen: 

- Masseverlust durch erhit~en: 

- Schaumfaktor: 

51,0 °/0 ~ GnfA ~ 61,0 % 

(geprüft bei 105°C über 3 Stunden) 
47,0 % :5 MVdE :5 57,0 % 
(geprüft bei 400 oe über 30 Minuten) 

36,O-fach bis SO,O-fach 
(geprüft an ca. 1,7 mm dicken 
Proben bei 400 oe über 30 Minuten 
ohne Gewichtsauflage)' 

4.1.3 "Curaflam InJect BS+K10" muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe, 
Baustoffklasse DIN 4102-B2' erfüllen. 

2.1.4 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeinträchtigt 
werden, sind AlterungsprOfungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden, 
durchzuführen. Die Ergebnisse dürfen von den bei den Zulassungsprüfungen festgestell· 
ten Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die allge­
meine bauaufSlchtllche Zulassung widerrufen werden. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennlelchnung 

2.2.1 Herstellung 
ßei oer Her~tellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten. 

2.2.2 Kennzeichnung 

Die Verpackung des Bauproduktes muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Überein­
stimmungszeichen (Ü-Zelchen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der 
Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus­
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 
Jede Verpackungseinheit des Baustoffs muss mit einem Aufdruck oder Aufkleber versehen 
sein, der folgende Angaben enthalten muss: 
- "Curaflam Inject 6S+K10", ggf. Farbton 

Übereinstimmun9szeichen (Ü-Zeichen) mit 

- Name des Herstellers 
- Zul8ssungsnummer: Z-19.11-1607 

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle 

Herstellwerk 
- Herstellungsjahr 
- normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4102-B2 

Das prOiVerl'ahren Ist bl;!!m D~Bt hinterlegt. 

7"---"'" 

C.:~t". 
~ für Bauterhnlk 
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Die Bestätigung der übereinstimmung des Baustoffs "Curaflam Inject BS+K10" mit den 
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zul~5.ung muss für jedes Herstell­
werk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro­
duktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer 
Erstprüfung des Baustoffs nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen , .. folgen. 

Für die Erteilung des Übereinstirnmllngszertifikots l)nd die FremdOberwachung einschließ­
lich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Baustoffs eine 
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine Ilierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einzuschalten. 

Die Erkl~rung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch die 
Kennzeichnung des ßaustoffs mit dem ü-Zelchen unter Hinwei.s auf den Verwendungs­
zweck abzugeben. 

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von 
ihr erteilten übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut 
für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des ErstprOfberichts zur Kenntnis ZU geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

In Jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch­
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh· 
mende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher­
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entsprachen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll rnin­
destens die in der "Richtlinie für die Überwachung der Herstellung von dämmschicht­
bildenden Baustoffen" - in der jeweils geltenden Fassung· aufgeführten Maßnahmen 
einst:;hließen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontroile sind aufzuzeichnen. 
Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

- Art der Kontrolle oder Prüfung 
Datum der Herstellung und der PrOfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

- ErgebniS der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die 
fremdOberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorZUlegen. Sie sind dem Deut­
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten ßauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. BauprOdukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der M<ingelbe."itigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich 
zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 
In Jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Frem 
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens Jedoch zweimal jährlich. Für di u 
führung der Überwachung ist die "Richtlinie für die Überwachung der Herst ung 
dämmschichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts für Bautechnik in er je 
geltenden Fassung maßgebend. 
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Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Baustoffs durchzuführen, 
sind Proben fOr PrOfungen nach der "Richtlinie für die Überwachung der Herstellung von 
dämmschichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu prüfen und können audl Proben 
fOr Stichprobenprüfungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach 
Abschnitt 2.1 zu erfüllen. Die Probenahme und PrOfungen obliegen jeweils der anerkann­
ten Überwachungsstelle. 

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

Zum Nachweis d<;!r Dauerhaftigkeit des Baustoffs gemäß Abschnitt 2.1.4 hat die fremd­
überwachende Stelle zu Beginn der Fremdüberwachung RückstelIproben zu entnehmen. 
Die Rückstellproben sind bel der Prüfstelle auszulagern und nach den in Abschnitt 2.1.4 
vorgesehenen Zeiträumen auf ihre Alterungsbeständigkeit zu überprüfen. 

3 Bestimmungen für die Ausführung 

3.1 Die Verwendung von "Curaflam Inject BS+K10" in oder auf Bauteilen bzw. Fertigelemen­
ten muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechanische BeschMlgungen 
sichergestellt ist. Gegebenenfalls angebrachte Abdeckungen dürfen das Schiiumverhalten 
des Baustoffs nicht behindern; das ist bei den Bauteilprüfungen nachzuweisen. 

3.2 Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff t1ergestellten Bauteilen müssen so vorge­
nommen werden, dass die für das jeweilige Bauteil vorgesehene Materialmenge erhalten 
bleibt. 

3.3 Der Baustoff darf nicht in Feuchträumen oder Bereichen mit hoher Feuchtebe~n$pruchung 
eingesetzt werden. Er darf ständiger, unmittelbarer N~$$e (z. B. nicht abtrocknendes 
Schwitzwasser) sowie unmittelbaren WitterungselnflO"en wie insbesondere Scillag­
regen, Frost-lau-Wechsel, UV Einstrahlung - niCht ausgesetzt werden. 

3A Der Baustoff darf nicht In 6ereichen verwendet werden, in denen er Be~n.pruchungen 
durch Chemikalien ausgesetzt sein kann. 

3.5 Der Baustoff darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen er Beanspruchungen 
durch Lösemittel ausgesetzt sein kann. 

3.6 Der Baustoff darf nicht mit Anstrichen versehen werden. 

3.7 Der Hersteller des Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten des 
Baustoffes, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen. 

Proschek 


